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Dipl.-Kfm. Eduard Müller, MBA 

Bundesminister für öffentlichen Dienst 

und Sport 

 Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Wolfgang Sobotka 
Parlament 
1017 Wien 

Geschäftszahl: BMöDS-11001/0073-I/A/5/2019  

Wien, am 4. September 2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Kai Jan Krainer, Genossinnen und Genossen haben am 

19. Juli 2019 unter der Nr. 3999/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Entwicklung der Aufsichtsratsvergütungen in Unternehmen, die vom Bund 

beherrscht werden gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

• Wie hoch ist das Gesamthonorar für den gesamten Aufsichtsrat/Verwaltungsrat jeweils in 

den Jahren 2016, 2017 und 2018? 

• Wie hoch ist das Honorar jeweils in den Jahren 2016, 2017 und 2018 für die einzelnen 

Mitglieder - getrennt nach einfachem Mitglied und Vorsitzenden bzw. Stellvertreter? 

Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH (BSPEG): 

Mit 1. Jänner 2018 sind aufgrund einer Gesetzesänderung im § 3 BSEOG (Bundesgesetz über 

die Neuorganisation der Bundessporteinrichtungen - BGBl I. Nr. 149/1998) alle Anteilsrechte 

des Bundes an der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH (BSPEG) unentgeltlich auf 

die Bundes-Sport GmbH (BSG) übergegangen. 
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Die Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH ist daher nunmehr eine 100%ige 

Tochtergesellschaft der Bundes-Sport GmbH. Ab dem 1. Jänner 2018 verfügt der Bund über 

keine Kapitalanteile an der BSPEG und es erfolgt daher für das Geschäftsjahr 2018 keine 

Angabe über Aufsichtsratsvergütungen. 

Zusammensetzung der Aufsichtsratsvergütung der Bundessporteinrichtungen 

Gesellschaft mbH (BSPEG):  

Jahr  Gesamt *) 
Aufsichtsrats- 

vorsitzende **) 
Stv.  

Vorsitzende Mitglied 

2016  7.466,95 0,00 1.988,49 1.485,11 

Sitzungsgeld 2.935,45 0,00 478,08 478,08 

Bilanzgeld  4.531,50 0,00 1.510,41 1.007,03 

2017 8.494,58 0,00 2.145,17 1.633,88 

Sitzungsgeld 4.124,52 0,00 611,04 611,04 

Bilanzgeld  4.370,06 0,00 1.534,13 1.022,84 

 
Anmerkungen: 
*) Gesamtkosten für Honorare (Bilanzgelder) und Sitzungsgelder im jeweiligen Zeitraum in Euro 
**) Die Aufsichtsratsvorsitzende der BSPEG verzichtete auf eine Aufsichtsratsvergütung.  

 

Bilanzgelder 
Aufsichtsrats- 
vorsitzende*) 

Stv.  
Vorsitzende Mitglied 

2016 2.014,05 1.510,54 1.007,03 

2017 2.045,68 1.534,26 1.022,84 
*) Angaben laut Tarif, die Aufsichtsratsvorsitzende verzichtete auf eine Aufsichtsratsvergütung (s. oben) 
 
 

Sitzungsgelder 
pro Sitzung 

Aufsichtsrats- 
vorsitzende*) 

Stv.  
Vorsitzende Mitglied 

01/99-09/16 109,01 109,01 109,01 

12/16 151,05 151,05 151,05 

2017 152,76 152,76 152,76 
*) Angaben laut Tarif, die Aufsichtsratsvorsitzende verzichtete auf eine Aufsichtsratsvergütung (s. oben) 

Bundes-Sport GmbH (BSG): 

Der Nationalrat hat das Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 (BSFG 2017) am 29. Juni 2017 

beschlossen. Das Gesetz wurde mit Bundesgesetzblatt BGBl. I Nr. 100/2017 vom 26. Juli 2017 

veröffentlicht und trat mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der 

Bundes-Sportförderungsfonds (BSFF) in die Bundes-Sport GmbH (BSG) umgewandelt. Die 

Anteile der Gesellschaft stehen zu 100 % im Eigentum des Bundes. Die Beantwortung erfolgt 

daher erst ab dem Geschäftsjahr 2018. 
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Zusammensetzung der Aufsichtsratsvergütung der Bundes-Sport GmbH (BSG):    

Jahr  Gesamt 
Aufsichtsrats- 
vorsitzender 

Stv.  
Vorsitzender Mitglied 

2018 20.850,00 8.600,00 5.250,00 3.050,00 

Sitzungsgeld 6.350,00 2.100,00 1.250,00 1.050,00 

Bilanzgeld  14.500,00 6.500,00 4.000,00 2.000,00 

 

Bilanzgelder  
Aufsichtsrats- 
vorsitzender 

Stv.  
Vorsitzender Mitglied 

2018 6.500,00 4.000,00 2.000,00 

 

Sitzungsgelder 
pro Sitzung 

Aufsichtsrats- 
vorsitzender 

Stv.  
Vorsitzender Mitglied 

2018 300,00 250,00 150,00 

Die Gesamtkosten der Aufsichtsratsvergütungen weichen von jenen im Anhang zum 

geprüften Jahresabschluss und zum Bericht über den Bundes Public Governance Kodex ab, da 

dort auch Reisekosten und andere Kostenersätze enthalten sind. 

Zur Frage 3: 

• Wurden die Honorare im Zeitraum 1.1.2016 bis 9.7.2019 erhöht? Wenn ja, ab wann und in 

welchem Ausmaß pro Mitglied/Vorsitzenden/Stellvertreter? 

Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH (BSPEG): 

Im Geschäftsjahr 2016 und 2017 wurde das Entgelt für alle Aufsichtsratsmitglieder erstmalig 

seit 1999 einer Inflationsanpassung basierend auf dem Verbraucherpreisindex der Statistik 

Austria stufenweise unterzogen.  

Bundes-Sport GmbH (BSG): 

Im angefragten Zeitraum gab es keine Erhöhung der Entgelte für Aufsichtsratsmitglieder. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass in der NADA Austria GmbH kein Aufsichtsrat 

eingerichtet ist. Für die Mitglieder des Kuratoriums und der Generalversammlung sind keine 

Vergütungen vorgesehen. 

 
 
 
 
Dipl.-Kfm. Eduard Müller, MBA 
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